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Der schweizer! si
heraus

von Escher
Mitglieder» der gesezzebende»

Band M XI.I)

Gesezgebu ng.
Grosser Rath, is. April.

(Fortsetzung.)
Z im m ermann folgt den Bemerkungen über den

Werth der Ehre, giebt aber zu bedenken, daß wenn
Echel.tmigen u. d. gl. den gewohnten Rechtsgang gehen,
immer die langwierigsten und bittersten Prozesse daraus
entstehen wurden. Aile solche Sachen, so wie auch
alle Echlaghändel und kleine Vergehen, gehören vor
ein corrcktionclles Polizeitribunal, wovon wir schon in
Kuhns. VorPHlog über den Krimiiialrechtsgang eine

Darstellung haben; diesem zufàe sollen wir über die-
sen Gegenstand noch nichts Äbfchlicssen, und eben so

den vorherigen § zuriiknehmea, um auch die Raufereien
der correktioaelien Polizei zu übertragen. Schlu m p f
sieht dcu ^ fur sehr bestimmend und deutlich an, weil'
creme Echànzlinie zwischen Schimpfung<n und Wirklichen'
Beschuldigungen zieht. Er stimmt daher nochmals fur
den K. Jacquier stimmt zum Gutachten. Ander-
werth denkt, da wir.noch keine correktàelle Polizei-
tribunal halben, und solche nicht so geschwind erhalten
werden, so musse unterdessen der 5 angenommen werden,
um viele unginkliche Prozesse zu hindern. Se ere tan
fodert Vertagung des Entscheids, bis die Commrsiîon
eine Tabelle über die kleinen Beschimpfungen und über
die grossen Scheltworts vorgelegt habe. Cartier
folgt Sec- etan und bemerkt, daß, da die Ehre relativ,
und n.-cht eine physische Sache ist, sie nicht so leicht«
gescherzt «erde» kaun. Weber vertheidigt den K, weil
E crerans Widerlegung wohl sehr xeschii: aber eben
so ungründlich sey, indem erden Smn des § durch,.
LUV verdrehte, und dagegen durch sosye Bchaudluiig
«nbesoniienec Schimvfivocte die kostbarste.! Prozess«
veranlaßt würden.' Man. ruft lebhaft zum Abstimme;
Untre grosser Bewegung wird das Abstimmen, erkannt.
Der z wird angenommen.

Zimmer mann sagt, die Beschimpfung eines
schlechten Kerls, eines Hundsfotts, ist keine Beschul-
Higm-g eines Verbrechens, und würde also laut dem

he Republikaner
gegeben

und Ufteri
Rathe der tzelvekscheu Republik.

Luzmi, !l?> Nm'il 1799. (2y. Germ. VII.)

eben genommnen Beschluß Mit 4 Franken bestraft;
würde dieser Beschluß als Eesez angenommen, so be,
greife ich nicht, wie noch jemand im Direktorium oder
in der Gesezgeb.mg bleiben kann, weil man jedem
Bürger fur 4 Franken solche Schimpfwort« anhängen,
kann. An verwerth begreift nicht, wie man über
den augcnoinmncn Z sich so sehr erheben lind wünschest
könne, daß für solche leere Worte weitläufige Prozesse
entstehen. Secrctan erklärt, daß er Morgens das
Wort wider diesen Beschluß nehmen werde, und daß
er, wann dkser Beschluß beibehalten würde, nicht
mehr Mitglied der Versammlung, und wann er gar
noch vom Senat bestätigt und zum Gefe; gemacht würde,
nicht mehr helvetischer Bürger bleiben könnte. Der
.Präsident «klart, daß er morgens hierüber das Wort
geben werde.

Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft,
über welche Ehrenmcldung und Mittheilung an de>r
Senat erkannt wird:

Das VoüziehmMdirektorium der helvetischen
einen und unlheilbarett Republik/ an die
gcftLstebeudcn Räthe.

D ürger Gefezgeber!
Wir unterlassen nicht mit euch das Vergnügen M

theilen, welches dem Vollziehungsdireklorium das edle
patriotische Betragen der Gemeinde Bremgarten verux,
sacht. Während daß hie und da einzelne Gemeinden
von Nolksverführern irre geführt, die Vertheidigung
der Gränzen verweigern, beschließt hingegen diese Gc,
meinde sogleich, auf die erste Aufmahnung der krie,
gerischen Jugend, nicht nur den schleunigsten Abmarsch
ihrer Elite, sondern sie selbst versorgt die Eliten mit
Waffen Uniform, Habcrsäcken n. s. w. ohne einige
Unkosten von Seite der Regierung.^ So schön und so

edel ist ein. solches Opfer fürs Vaterland, daß es sich

das vollziehende Direktorium ebenso sehr zum Vergnüge»



als jur Pflicht macht, euch den Patriotismus der Ge-
meinde Bremgwten anzupreisen.

Republikanischer Gruß.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

Bay.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sek.

Mousson.
Die Versammlung bildet sich in geheimes Comite.

Senat, i o. A p rik.
Präsident: Forner od.

Fâslin legt im Namen einer Commission folgen-
den Bericht über den, den Karaktcr und die Beauft
tragung der Volksreprasentanten betreffenden Vc-
schluß ab.

Die zu Untersuchung des Beschlußes vom großen
Rath vom 6. April nicdergeseztc Commission, ist mit
den Cnoägungs- und Beweggründen, die solchen vcr
anlaaset haben, ganz einverstanden, und halt dafür, daß
ein durch das Volk vermittelst seinerWahlmänner an sei-
ne Stelle geseztcr Repräsentant sein einziges Augenmerk
auf dasZiel seiner Bestimmung zu richten habe, sie trittst
demnach ganz in den Sinn des ersten Artikels ein,
laut welchem von dato an ein Gescz jedem Repräscn-
taute» untersagt, seine ihm durch das Volk anvertraute
Stelle gegen irgend eine andere zu vertauschen, aus-
genommen in dem durch die Constitution § 72 be-

mmnttcn und wie die Commission glaubt, einzigen Fall.
Die Commission billigt auch den aten Artikel des Be-
schluffcs, bemerkt aber, daß, so wahr und cinleuch-
tend der Gnmdsaz seyn mag, derselbe sich vielleicht
allzu entscheidend ausdrücke, über einen Fall, der ei-
genrlich zur bestimmten.Beurtheilung dein Volk selbst
oder dessen Wahl.nännern zukäme, und daß von Seite
des Gesezgebers die Erklärung, daß er solches also
ansehe, hinlänglich gewesen Ware; wovon die wegge-
fallene Besoldung eines Repräsentanten für jene,
welche andere Stellen angenommen haben, der Beweis
ist. Der zte Artikel ist dem bereits bei andern Allläsen
vom Senat geäußerten Wunsche gleichförmig, und
wird also auch gutgeheißen, indessen von der Com-
mission bemerkt, daß ihr ausser dem Voliziehuiigsdi-
rektorlum keine Gewalt bekannt sey«, welche bei den
gesczgebenden Räthen eine Einfrage zur Absendung
eines Volksreprasenranten wegen einer augenbliklichen
Verrichtung zu machen hätte.

Die Commission macht nur diese wenige Beiner-
fangen, räth aber einstimmig zur Annahme des Te-
tchl'ußks.

^ ttile-rî stimmt auch zur Annahme des Beschluß
ßs, bemtvk aber gegen die Commission, daß er nicht

einsieht, nach welchen Grundsätzen das, was im Zke»
Art. des Beschlusses bestimmt wird, den Ur- oder
Wahlversammlungen zur Entscheidung könnte vorgelegt
werden. Der Art. liegt in und fließt aus der Consti-
turisn; Funktionen der gesezgebenden und der vollz-e-
henden Gewalt sind in einer Person unverträglich;
mithin wann ein Gesezgeber von der vollziehenden
Gewalt eine Stelle annahm, so horte er auf Gesezge-
ber zu seyn.

Aas lin: Die Commission hat keinen Verwer-
fungsgnmd in ihrer Bemerkung gefunden; der Artikel
schien ihr aber aüzuentscheidend abzusprechen —Schwie-
rigkeicen würde freilich die Enliryeidung durch das
Volk oder durch die Wahlmänner haben, indeß glaubt
er wäre die Sache ausführbar.

Der Beschluß wird angenommen.

Grosser Rath, il. April.
Präsident: Desto es.

Deb 0 il macht Einwendungen gegen den Beschluß
über den Verkauf des Natisnalguts Sallaz, weil durch
denselben die wohlthätige Abte» St. Mauriz ihrer sicher«
sten UnttrhaitungsgueUe beraubt würde, uns dadurch
St. Maunzcn selbst in Verfall käme. Akermann
will bei dem gestrigen Schluß bleiben, weil durch den
zu Gunsten dieses Klosters z» machenden Verkauf vsn
Sallaz, dessen Einkünfte vermehrt, statt vermindert
werden. Cartier untcrstüzt Devon, und wünscht
Verweisung an eine Commüsion, welche Lokalkmntniße
jener Gegenden hat. Custor stimmt Cartier bei. La«
eoste uuterstüft eifrig Debons Autrag, welchem auch
Desto es beistimmt, indem dieses Gut eins der schön-
sten Güter ist, die die Nation besizt. Der gestrige
Beschluß wird znrükgcnommm, und dieser Gegenstand
einer Commission übergeben.

Scer cran foderr Rüknahme des gestrigen Bc«'
schluffcs, über Beurtheilung dcr Beschiiirpsungcn durch
die Friedensrichter, weil er nicht die Ehre aller Bür-
ger diesen Richtern übergebcn, und die Beschmwfun«
gen nur m ft 4 Fr. bestrafen will : er Host, heute wer-
den wir dft Grenzlinie zwischen unbedeutenden und
wichtigen Schimpfrcdeii, die die Commission aufstcllte,
etwas kälter beurtheilen, als gestern, weil ohne ein
Vcrzeichmß aller dieser elenden Beschimpfungen die
gröste Willkühr statt hätte, »nd ein solches VerzeichniK
in allen dreien helvetischen Sprachen, werden wir doch
nicht unternehmen wollen: die Beschuldigung, du bist
ein Dieb — wohin soll sie geordnet werden .' die, du
bist ein Betrüger? Was will man mit dieser inachen?
Sollen solche Beschimpfungen, die vielleicht einem öf-
ftntlichcn Beamten gemacht werden, von dem Fne-
dcnsrichtcr beurtheilt werden, dcr nur über s Dubl.
abspreche», unb nur für 4 Franke» straft» daefh —,



Ma» saHt «ns, Über solche Kleinigkeiten lohne es sich

nicht, Prozesse zn haben — ist dann die Ehre der Bür-
geb eine Kieinigieil? Noch keine Geftzgedung wagte so

,u urtheilen! Wohl die Begleichung kann dem Frie-
dcnsrichier übergeben werden, kann aber diese nicht
statt haben, so müssen fie wie die Räuftrcycn selbst, der
sorrcetionellen Polizei übergeben werden.

Zim m ermann ist überzeugt, daß wir eigentlich
einer Meinung find, aber einander nicht recht »erste-

he»: der Gegenstand ist äusserst wichtig, weil er das
Ehrgefühl der Nation betrift, und weil dieses von so

grossem Einßuß ist, daß wir eher dieses Gefühl her-
aufstimrmn, als zerstören sollen: auch ich werde immer
eifrig dafür sorgen, daß nicht häufige Prozesse, und

besonders nicht weitläufige und erbitterte Prozesse ent-
stehen; aliein dessen ungeachtet ist es unmöglich die

Beurtheil, ng der Beschimpfungen dem Friedensrichter
zu übergeben, der nur 4 Franken Straft bestimmen
kann: aber aerade deßwegen, weil keine Prozesse aus
solchen Gegenständen entstehen sollen, müssen die Be-
schimpfungen der corretlionefien Polizei zur Beurthei-
lung übergeben werden, und da diese noch nicht ein-

gerichtet ist, so kann die Commission einen andern
provisorischen Vorschlag über diesen Gegenstand end
werfen.

Aker in ann wollte den § vertheidigen, allein
gegenwärtig will er die Rükweisung an tic Commis,ionl
zugeben, giebt dieser aber zu bedenken, daß ehedem ans
solchen Gegenständen die erbittertesten Prozesse enrsum-

den, und daß wann die Distriktsgerichte die corrcklivss
kelle Polizei ergalten würden, man al.o far solche Gc-
gcvständc grosse Reisen unternehmen müßte: Ueserdcm
sotten wir bedenken, daß wir gegen die uutcrftci Ruch-l
ter eben so gut Zr trauen haben sollen, als gegen die oberm

sie» Gcrichwstcllcii, und daß wir atft die Competenz
der Frieeusrichtcr hierüber wohl elwas ausdehnen
konnten.

Rell st ab bezeugt, daß ihm auch die Ehre lieber-
ist als ft n Lebe», allein dessen ungeachtet, glaubt er,-
sollten wir 10 »kl Achtung für die Friedensrichter
bm, um ihnen hicrürcr Compctcnz zu geben; denn

Atvi te fur die Beschimpfung und Straft des Bcschim-
pf rs al einen ehrlichen Mann, der bcichimpft wurde,
gerügen, daher stimmt er z r Beibehaltung des gestri-
gen Beschlusses.

Weder beharret ebenfalls auf dem gestrige» Bc-
fehl si und denkt, der Friedensrichter, du er el dwüc-
dige B^mte, verdiene wohl eben w viel Zi.ttau-n,
als duc Pslizeibeanilen, und da eigentlich keine wahre
Beschimi ninaen statt haben, o ne Beschul, igung von
Verbrechen, ss wird dann jeder nichlswurdige Sa -mps
hade in seiner Geburt erstlkt, u>. d die andern ai?
wirkliche Viàcchmkbtschuidig"ngen den: Crunma r ch-
ter übergeben; Jede Beschimpfung öffentlicher Beamter

aber soll an sich selbst schon als ein Verbrechen ange-
sehen und bestraft wcrden.

Nnce fragt, wie weit geht die Straftomptten;
der Friedensrichter? auf 4 Franken! — also soll meine
Ehre mit ss Fr. in Vergleich gcsczt werden hierzu
werde ich ewig nie stimmen, und fodere also RüS>

nähme des gestrigen Beschlusses.
Cartier ist überzeugt, daß das Ehrgefühl einer

Nation ihren wahren Werth bestimmt, durch dieses

allein sind Frankreichs Brigaden unüberwindlich, durch
dieses hat Secvola seine Hand ruhig verbrannt, und
also können wir, wann wir Hcftcticn nicht in Abgrund
stürzen wollen, unmöglich dieses Ehrgefühl mit 4 Fr.
ins Gleichgewicht setzen: der gmerzogenc Mensch läßt
sich nicht ruhig Hundsfott sagen, da hingegen der
Stalljunge diesen Titel ruhig abschüttelt, und dein
Reuter der ihn ihm anhängte aufs Pferd hilft. — Eh
fodcrt also Rüknahme des gestrigen Vcschlnßcs.

Custor sagt: die begehrende Zurliknchmung des

gestrigen Beschlusses könnte fast ehnder zur Rechtsern-

guug desselben dienen; dann ich glaube daß eine Sa-
ehe alsdann sicher gut seyn muß, wann der Bürger
cvccreian dieselbe untersucht, und nichts fehlerhaftes
darin sindt, weil seine Untersuchungen tief eindringen.

Nun wende: er sehr vieles gegen diesen gestrigen Be-
schluß vor, aber mit allem und allem'zeigt sich keine

Ungerechtigkeit der Sache, folgsam erhellet mir, daß
der Beschluß gut ist.

Freilich ist wahr, ein Gcscz muß consequent seyn,
deßwegen wann das Gericht nicht höhere Compctcnz
hat, laut eines vorigen GestzartUels als für >52 Fr.,
so folles keine Competenz haben, über das allerköstlichstc

Gut, welches die Estre ist; aber man thut dem Ariikcl
unrecht, wan man sagt, er gebe dem Friedensrichter
die- Gewalt über unsere, über des Bürgers Ehre.

Der Artikel ftgt just das Gegentheil: diejenige
Sachen, welche nicht Verletzung der wahren Ehre,
welche nicht Beschuldigung eines Verbrechens begreifen,
diejenigen sollen fürs Fiedensgcricht gehören; er sagt,
streitige Zankrcdcn sollen fürs Friedensgerieltt gehören;
nun wer weiß nicht, daß taufend Zänkereien begegnen
können, wo die Ehre nicht berühr! wird. Sogar die
Gelehrten können über Dinge sich venankcn, welche nie
entstanden, sondern nur eingebildet sind, ohne daß die
Ehre ms Sviet kommt.

D r Artikel ftgt ferner, Verackt"ngsreden gehören
vor den Frlcocnsrichter: bicsfalls isis eben so bekannt,
daß unendliche viele Amn sind, womit cimr gegen
dem andern seine V- racut ug ä ssert, ohne die Ebre
zu berühren., r. E- d.r Städter glaubt oft, und wgt»
es fevc verächtlich, ein grober Baner zu icon, und der'

Landbewohner sage, es seve verächtlich, ein Muster,
Gasscnlrcler zu frp«: kcirtweders verlc-t die wahre sthre.
Nun sagc tssr Artikel, Schimpfworts so kciut Beschul-



digung eines Verbrechens enthalten, gehören fürs Frie-
densgcrichc, und damit ist es zum alterdeutlichsten ge-
sagrj die Reden, wodurch die waste Ehre verlczt wird,
gehören nicht furs Fr-endcnsgcricht, und das ist ja was
B. Sccrctan, was die Gegenpartei will, also thut der
Siri ke! allen ein Genüge. Er ist gut. Es wäre fast
weht möglich, fergfälliger vorzubiegen, daß die wahren
El.rocrlchungen nicht fürs Friedenegcricht kommen fol-
lcn, als mit obigen Ausdrücken des Artikels, dann die

wahre Ehre gründet sich auf die Tugend, auf das Gute,
foigfam die Verletzung der Ehre muß die Beschuldigung
eines Verbrechens enthalten. Ich glaube nicht, daß
eine sicherere Definition in der Me t möglich ist, als: die

Ehre bleibt unangetastet, so lang kcine Beschuldigung
eines Verbrechens geschieht, wann aber das geschieht,
wann die Ehre wahrhaft verlczt wird, alsdann hört des

Friedensrichters Compete«; auf. Wann aber die Ehre
nicht verlczt wird, wann schon ein grobes, ein vcr-
ächrlichcs, ein schimpfliches Wort entfällt, so ist es bit-
lich dem Friedensrichter daherige Vtrcitigkciten zu üdcr-
geben, weil ansonst so oft als ein stönschcr, ein pro-
ichsüchtiger Mann, ein unbedachtes Wort von einem
Nachbar ungut aufnähme, wann er nur nöthig Härte,

zu sagen, er rechne dieses Wort gegen seine Ehr-c, und

er ihn sodann si'ir den höhern Richter ziehen

wann dann wegen einem solchen Schiinpf.vort die Ad-
vokalen ins Spiel kämen, wie vielfältig die Prozesse
unendlich vermehrt würden welches wir schuldig sind,
zu verhüten; und nach angehörten allen Bcdenkiichkeitcn
des Bürgers Sccrctaus und den Anbängern seiner
Meinung ist kein sichcrers Mittel, als eben der gestern
bcschloßne Artikel, für derlcy Wortzänkerci und Strci-
tigkeit abzuschneiden, daher stimme ich neuerdings zum
Artikel.

Es folgt gar nicht daraus, darmn, weil die Ekre
das köstlichste Gut, und also über die Competcnz des

Friedensrichters ist, daß ein jeder Schein der Ehre,
ein jedes Wmt, welches grob, zänkisch, schimpflich
und also in etwas bcuachba.t ist mit der Ehrverle-
tzung, daß solche mit der Ehrverlebung benachbarte
Worte nicht können für den Friedensrichter gehören,
dann wie gesagt, die Ehre ist umchäzbar, folglich die

Ehrvcrletzung über des Rechtes Competcnz; aber der leere

Schein von Ebr ist so viel als nichts, alio die Vcr-
lctzuug vom Schein der Ehre, so mit jeder Grobheit
Verachtung und Beschimvfung geschieht, kaun wohl
vor den Friedensrichter gehören; so wie eine goldene
Ubr auch köstlich, und der Streit wegen einer goldenen
Uhr über die Competcnz des Friedensrichters ist, aber
das Fmter von einer goldenen Uhr, obwohl es zu nächst

an die Uhr angrenzt, ist nicht so köstlich, und kann
also gar wohl vor den Friedensrichter gezogen werden,
also auch tue kleinere Bsschimpfung, wann selbe schon

i» einiger Nähe und Venvandschaft mit der Ehrser-

letzung stehet: ich beresrc die Handhabung des ge-
steigen Beschlusses.

Carrard will, auch unter Gefahr durch einen
zweiten Custor wicderieg: zu werden, doch für Rüknahme
des gestrigen Beschlusses iprechen. Unter Bcsch.uß sagt,
alle ^cheltungen, ^e nicht wirrsche Vergehen mit sich
in der Beschuldigung führen, ftll n von dem Friedens-'
richtcr beurtheilt werden': also kann ter schlaue Per-
laumdcr mich der niedrigsten Fehler beschuldigen, so

daß kein Mann von Ehre mehr neben mir sizt, und
dieß soll mit S Fr. abgethan werden. — Custor könnte
also sur-à Fr. mich für den niederträchtigsten, schleeh-
testen Menschen bekannt machen; dieses Geste; haben
wir Helvenen gestern geben wollen! denn alles was
nicht Criminalverbrechen ist, soll ja laut der schrcklichen
Grenzlinie, die die Commisson uns gestern annehmen
machte, als Kleinigkeit den: Friedensrichter zur Beur-
theilung übergeben werden, da doch für den moralischen
Menschen Beschimpfungen von Niederträchtigkeiten,
die nicht zu den Verbrechen gehören eben so empfind-
llch sind, als Vcrbrechcnsbcschnidigungcn selbst: er
fodkrt also nochmals Rüknahme des Beschlusses.

Ki ich mann stimmt Zimmerman:: bei. I ac?
qvier stimmt Webern bei.

Andtrwerrh sagt: heute ist der Fall, wie schon
oft; ich kann unsern erlauchtesten Mir,gliedern nicht
verstimmen. Die Ehre besteht in der wahren Erfüll
iunz seiner Pflichten, und dies« also kann man dem
guten Bürger nicht rauben! Laut unserm Crstninalge-
ftzbuch wird der Mord mit dem Tode bestraft, und
eben so sott auch Beraubung des Ehren Namens durch
Beraubung der Ehre gestresst werden; und der F>ie«
densrichter hat ja auch Vollmacht zu a-Mmdiger Ge-
fangenschafksstraft, also ist nicht bloße Geldstraft atif
Verlàumdungen gesezt, wie man glauben wachen will.
U-berdem, wann wir eine correctionclle Polizei haben,
so wird ein Theil derselben ebenfalls dem Friedens-
richtcr zukommen, und da diele noch nicht orgamsirt
rst, so muß die Entscheidung über Beschirnpfungen im
dessen den Friedensrichtern uberg.ben werden, wann
wir nicht Proz-sse vor den Distnktsgerichten veranlas-
sen wollen; er stimmt also zum §, welche« auch Fizi
beistimmt. Escher sagt: würde ich Anderwerth und
Custor nicht als friedliche Bürger kennen, so würde
ich glauben, sie haben Kiopffechterabstchten, und wol-
len wiederum die Zeiten der Zveikämpft und person«
lichen Rache herbeiführen; denn wenn wir als Gcfcz»
geber dem Bürger seinen guten Namen nicht gehörig
sichern, so wird er sich selbst Recht verschaffe» und
Rache über feinen Terlanmder nehmen wollen; beton»
d-rs bei solchen Gesetzen muß der Gesezgeber sehr
sorg kalkig den Geist seines Volks in Berathung ziehen,
um nicht durch dieselben Verirrungen zu verursachen,
welche schlimmer sind, als diejenigen, welche dies«
Gesetze verhüten sollen. Die Vertheidiger des gestrft



gen Beschlusses haben die Meinung ihrer Gegner à
mer verkehrt vorgestellt, um sie unterdrücken zu kön-
neu, denn durch Rüknahme des gestrigen Beschlusses
w?ll man nicht die Schimpfhändel zu Prozeften er.
wachsen lassen sondern sie als Polizeivergehen vor
den Pslizeirichter oder die correccionelle Poln.ei weilen
wohin ste. allen Grundsätzen zufolge, gehören; aus
diesen R'lkstchten also fordere auch ich Rüknahme des
gestrigen Beschlusses, und Rükweisung des Gegenstands
an die Commission. — Man ruft zum Abstimmen,
welches erkannt wird.

Der gestrig« Beschluß wird zurükgenommcn, und
der § aufs neue der Commission zurükgewieftn.

Anderwerth, im Namen einer Commission,
legt ein: verbesserte Abfassung des den i. April genome
menen, und vom Senat zurükgewicsene» Beschlusses
wegen Verkauf einiger Narionalgüter vor. Escher
fordert, daß der i. § dieses Gutachtens abgesondert,
und sogleich dem Direktorium zugewiesen weide, weil
der Senat unsre Begehren um Erläuterung u. dergl.
nicht zu bestätigen hat. Dieser Antrag wird ange-
»ommen.

Die Versammlung bildet sich in geheimes Comite.

NachmittagSsitzung.
Auf Zimmer m a un s Aoerag wwd der vor 14

Tagen gewählte zweite Präsident Huber, ungeacht
seiner Abwesenheit, bestätigt.

Koch sagt- da -n der Nähe der Hauptstadt ein
Volksaufstand ft»u soll, den ich jbdoch nicht für so

gefährlich halte, als ihn das Gerücht ausgiebt, so ist
es Pflicht, für unsre Sicherheit zu sorgen; zwar haben
sich die Einwohner Luzerns mit ausgezeichneter Bereit
Willigkeit sogleich für die Vertheidigung der obersten
Autoritäten bewaffnet; allein, in einem solchen Augen»
blss, und bei einer so schwachen Besatzung, kann die
Hülfe von 200 entschlossenen Männern wichtig seyn.
Da nun in einem solchen Augenblik wir kaum Gesetze
geben werden, so trage ich darauf an, daß wir uns
bewaffnen, und jeder Rath sich einen Commandanten
wähle, um auch das Unfttge zur Beschützung der Haupt?
stadt beizutragen. Nuce kann diesen Antrag nicht
begreifen: wie, sind wir zum Schlldivachstchen oder
Patroullircn vom Volk Hieher gesandt worden? nehmt
die ZZolksvertretter und Gesezgeber Frankreichs zum
Beispiel, oft waren sie in diesem Fall, in welchem
wir uns jezt befinden, immer blieben sie ihrem Cba>
rakter getreu, und so sollen auch wir mitten unter
allen Gefahren an unsrer Stelle bleiben, und dem
Vaterland Gesetze geben, statt unsre Haut zu verthev
digca. Traf ist Nuces Meinung, und fodert, daß
wir uns, wann ein Auflauf entsteht, sogleich in um
screm Versammlungssaal vereinigen, und da rathschla-
gen. Dieser lezte Ankrag wird angenommen.

Sec ret a a sagt: eben ist ein Kurier angekom»
men, der die Nachricht bringt, baß das ganze Gerücht
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falsch sey, und die als ivsuralrt auSacsàíenen Ge-
gendcn bereit sind, zur Vertheidigung des Vaterlandes
au die Grenzn: zu eilen. Man klatscht.

Grivel wird zum französischen Secretakr, und
Debon und Kulli zu Saalinspektoren ernennt.

Oberster Gerichtshof.
Conclusion?!! des öffentlichen Anklägers am

obersten Gerichtshof über die siegen
Ludwig Robriquet, Sohn, aus dem
Distrikt Monthey im Kam.-?,, Walks
verführte Prozedur.

Diese in meinen Augen sehr merkwürdige Proze»
dnr läßt nicht zu, daß die Erzähluiig eines begange»
neu Verbrechens vorangeschikt werde, sondern die
kliltoiia läcU ist mit der Darstellung der Prozedur!!»
chen Hergangenheit auf das genaueste verknüpft, s»
daß die Geschichte der Prozedur eigentlich die Gc»
schichte des Verbrechens ist.

Am 29. September 179Z wurden bor das Di»
striktsgericht von Monthey, im Kanton Wallis, fünf
Bürger und eine Bürgerin citirt, und nachdem man
ihnen den Eid abgenommen, generaliter inquirirt,
ob und was ihnen von Reden bekannt sey, welche der
Ludwig Robriquet, Sohn, von Monthey geführt habe^

Am 2. Oktober wurden wieder zwei Bürger uà
zwei Bürgerinnen vor das gleiche Tribunal förmlich
beschieden, beeidigt, und wie die vorigen inquirirt w.

Hernach folgte ein Ruhepunkt vom 2. bis auf
den 26. Oktober, an welchem neuerdings drei Bürger
und zwei Bürgerinnen, wie obige eidlich verhört
wurden.

Dann erfolgt laut den Akten eine lange Ruhezeit
bis auf den 12. December, ausgenommen daß am
Ende der Akten als Beilage ein Auszug aus dem
kantonsgerichtlichen Protokoll beigefügt ist, zufolge
dessen am 28. Nov. auf Antrag des öffentlichen An«
klägers hin, dem Distriktsgcricht Monthey aufgetra?
gen wird, den Robriquet gesanglich einzuziehen, oder
widrigenfalls daß contnmacialiter gegen ihn verfahre»
werden solle.

An bemeldtem 12. December schreibt B. Unters
statthafter Dufey von Monthey au<, an den Bürger
öffentlichen Ankläger, und meldet ihm, Ludwig Ro»'
briquet gebe aus, er sey mit guten Briefe» vom
Vollzichungsdirektorium versehen; er habe die Pran»
gerstud umhanen wollen; er sey ein durch feine Nes
den und Handlungen gefährlicher, ja ein blutbegierigee
Mann; er hasse auch ihn selbst vorzüglich; und am
Ende schließt er den Brief mit Lobeserhebungen, über
die Gercchngkeitsliebe, Wachsamkeit und Festigkeit
des Bürger öffentlichen Anklägers.
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